
874 der BeHagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

14. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1968, mit dem das Versammlungsgesetz 1953 

abgeändert wird 

Der Nationalrat hat heschlossen: 

Artikel I 

Das Versammlungsgesetz 1953, BGBL Nr. 98, 
in der Etssung der Kundmachung BGB1. Nr. 69/ 
1965 wird wie folgt abgeänJderr: 

i. Der § 7 e!1hält folgende Fassung: 

,,§ 7. Während der Nationalrat, der Bundes
rat, die Bundesrversammlung oder ein Landtag 
versammelt ist, dal1f im Umkreis von 500 m von 
ihrem Sitze keine Versammlun:g unter freiem 
Himmel stattfinden." 

2. Der § 9 erhält folgende Fassung: 

,,§ 9. An den im § 2 erwähnten Versammlun
gen ,dürfen Bewaffnete nicht teilnehmem" 

3. Der § 12 erhält folgende Fassung: . 

,,§ 12. Der Behörde steht es frei, zu jeder Ver
sammlung der im § 2 erw.ähnten Art einen, na91 
Umständen a,uch mehrere Ahgeordnete zu ent
senden, denen ein angemessener Platz in der 
Versammlung n.a:ch ihrer Wahl ei'n,geräum t und 
auf Verlangen AuskuIlift Ülber. die Person der 
Antragsteller und Redner gegeben werden muß." 

Artikel 11 

Mit der VoHziehungdieses Bundesgesenzes ist 
das Bundesministeri<1JJ11l für Inneres betraut . 

. Erläuternde Bemerkungen 

Der § 7 des Versammlungsgesetzes enthält in 
seiner derzeitigen, seinem Inhalt nach auf das 
Jahr 1867 zurückgehend(in Fa·ssung die Bestim
mung, daß während der Nationalrat, der Bun
des'rat oder ein La'ndt:lJg versammelt ist, an dem 
Ort ihres Sitzes und in einem Umkreis von 
38 km (ursprünglich: fünf. Meilen) keine Ver
sammlung unter freiem Himmel gestattet werden 
darf. 

Mit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes vom 16. ,l)ezemJber 1964, V 25/64, wurde 
der § 3 der Anlage zur KU11Idmachung der Bun
desregierung vom 19. Mai 1953, BGBL Nr. 98, 
womit das Gesetz vom 15. NovemJber 1867 
über das VersammJu.ngsrecht wiederverlautibart 
wi!1d (Versammlun'gsgesetz 1953), als gesetzwidrig 
aufgehoben. Dieses' Erkenntnis wurde von ,der 
Bun:desregierung mit Kundmachung vom 6. April 
1965, BGB1. Nr. 69, kundgemacht. 

Somit steht fest, daß auch Versammlungen 
unter freiem Himmel keiner vorausgeheIl!den 
behördlichen Genehmigung bedürfen. Die Frage, 
ob durch das zitierte Erkenntnis des Verfa'Ssungs-

gerichtl'lhofes auch der § 7 des Versammlungs
gesetzes 1953 unanwendbar gewor,den ist, ist um
stritten und kann mit den Mitteln der Inter
pretation nicht eindeutig gelöst werden. Es :be
steht aher keinerlei praktisches Bedürfnis, Ver
sammlungen unter freiem Himmel in einem 
so weiten Umkreis vom Sitz eines gesetzgeben
den Organs zu verbieten. Der. dem § 7 1. c. 
zugrunde liegenden ratio, daß die Sitzungen eines 
gesetzgebenden Organs durch eine Versammlung 
unter freiem Himmel nicht beeinträchtigt werd(,ln 
sollen, wird vollaUlf Genüge getan, wenn der;trtige 
Versammlungen in einem Umkreis von 500 m 
vom Siuz des jeweils in Betracht kommen:den 
gesetzgebenden Organs verboten werden. 

Um dieser Auffassung Rechnung zu tragen, 
müssen aber auch die Worte "an dem Ort ihres 
Sitzes" eliminiert werden, da unter ,den Begriff 
des Ortes im Hinblick auf § 16 1. c. d:l\S Gehiet 
der Ortsgemeinde, in dem das gesetzgebende 

. Organ versammelt ist, zu verstehen ist oder 
doch verstanJden werden kann.W enl11die Worte 
"an dem Ort ihre's Sitzes" aufrechterhalten wür
den, wurde ,daher die beabsichtigte Einschränkung 
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der Ver:bots'zone wenigstens teilweise illusorisch 
werden. 

Gleichzeitig erscheint es geboten, auch die 
Bundesversammlung (Art. 38 bis 40 B.-VG.) in 
den Kreis der ,geschützten sta'atlichen Institutio
nell! einzubeziehen, da ,dieser durch den gemein
sammen Zusammentritt des Nationalrates und 
des Bundesrates gebildeten Körpers1chaft durch 
die Verfassung sehr bedeutungsvolle Aufgaiben 
Ülbertragen sinld. . 

Die Formulierung "darf ... keine Versamm-
1ung unter freiem Himmel stattfinden" heinihaltet 
ein gesetzliches Vet1bot :derartiger Versammlun
gen und berechtigt und verpflichtet die Behörde, 
eine solche Versammlung zu unters'agenund ge
gebenenfalls gemäß § 13 Abs. 2 1. c. aw'zulösen. 

Eine völlige Auflassung der Venbotszone er
scheint aus dem Grunde nicht tunlieh, weil der 
ungestörte Verlauf der Sitzungen der gesetz
gebenden Organe nur dann voll gewährleistet 
wel'lden kann, wenn währenld der Dauer der 
Sitzung in ,der unmittelbaren Umgebung des 
Tagungsortes keine öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel stattfinden. Die durch § 6 
des Versammlungsgesetzes gebotene Möglichkeit, 
eine Versammlung, deren Zweck den Strafge~ 
setzen zuwiderläuft, oder deren Aihhaltung die 
öffent1ich~ Sicherheit oder das öffentliche Wohl 
gefährdet, zu untersagen, reicht schon aus dem 

. Grunde nicht aus, weil erfaihrungsgemäß Ver
sammlungen, gegen deren Abhaltung na·ch dem 
Inhalt der Anzeige keine begründeten Bedenken 
bestehen, innenhaIb kür,zester Zeit einen un
friedlichen Charakter annehmen könne~. 

Findet eine solche Versammlung in der un
mittelbaren· Nähe eines gesetzgebenden Organs 
statt, dann erscheint es zweife~haft, ob im Ernst
fall Sicherheitsorgane inennsprechender· Aruzahl 
so zeitgerecht herbeigeführt werden können, um 
ein Eindringen von Demonstranten in aa's Sitz
ungslokal des gesetzgebenden Organs zu verhin
dern. Eine vorherige Untersagung einer Ver
sammlung ist aJber aus verfassungs'rechtlichen 
Gründen nur ,dann ,zulässig, wenn schon von 
vomherein Tatsachen die Annaihme einer Ge
fa:hrdung der öffentlichen Sicherheit recht
fertigen. 

Gerade die schweren Ausschreitungen, die sich 
in den letzten Monaten in mehreren europäischen 
Städten ereignet hahen, beweisen mit erschrecken
der Deutli,chkeit die Tendenz zur Radikalisier,ung 
öffentlicher Demonstrationen auf internationaler 
Ebene und ,lassen daher eine erhö'hte Vorsicht 
geboten erscheinen: 

In diesem Zusammenhang da·rf auch erwähnt 
werden, daß zum Beispiel in der Bundesrepuhlik 
DeutStchJand im Versammlungsgeseoz vom 24. Juli 
1953 und im sogenannten Bannmeilengesetz vom 

6. August 1955, BGBl. I S. 504, vorgesehen ist, 
daß in einem Bannkreis um die gesetzgebenden 
Organe des Bundes und der Länder und um das 
Bundesverfassungslgericht, dessen Radius sich in 
den Städten Bonn und Beue! zwischen 450 und 
1400 m erstreckt, Versammlungen unter freiem 
Himmel verhoten sind. 

In Frankreich, Italien und Schweden, wo Ver
sammlungen unter freiem Himmel .noch geneh
migungspflichtig sind, werden solche Versamm
lungen während einer Sitzung des Parlamentes 
in des5en Umgebung grundisätZ'lich nicht geneh
migt. 

Vom ve.rfassungsrechtlichen Standpunkt 
können gegen die vorgesehene Regelun1g umso
weniger Bedenken erhoben werden, als das Ver
sammlungsgeseoz, das in seiner ursprünglichen 
Fassung eine B3.'nnmeile von 5 Meilen (= 38 km) 
vorgesehen hatte, nur fünf Wochen vor dem 
Staatsgrundgesetz erlassen worden ist. 

Paß der VerfassungsgesetlJgeberdes Jahres 
1867 den Begriff der dur,ch besondere Gesetze ~u 
regelnden "Ausübung" der Rechte ,der Vereins
und Ver:s'ammlungsfreiheit (Art. 12 StJGG.) ex
tensiv ausgelegt !hat, geht schon ,daraus hervor, 
daß er etwa in ,der Zulässigkeit der Untersagung 
einer· Vereinsbildung wegen Staatsgefährlichkeit 
(§ 6 Abs" 1 des Versammlungsgeset~es) oder in 
der Zutissigkeit der Untersagung einer das 
öffentli·che Wohl gefa:h!'1denden Versammlung 
(§ 6 des Versammlungsgesetzes) offenbar eine 
"Regelung der Ausübung" er:blickte. Im üJhrigen 
haben auch das Reichsgericht und der Ver
fassungsgerichtslhof, die in hunderten Fällen Un
tersagul1gen von Vereinen und VersammIunge.n 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu über
prüfen hatten, an den betreffenden gesetz
lichen Vorschriften niemals Anstoß genom
men. Vielmehr hat der Verfas.sungsgerichtshof in 
mehreren Erkenntnissen sogar ausdrückli,ch fest
gestellt, daß die Befugnis der Behö!'1de, eine 
angemeldete Versammlung aus Gründen ,der 
öffentlichen Sicherheit oder wegen Gefälhrdung 
des öffentlichen Wohles zu untersagen, auch 
durch ·den Beschluß der Prov.isoris,chen National
versammlung, StGBl. Nr. 3/1918, .nicht auf
gehoben worden ist (vgl. zum ·Beispiel Erk. Slg. 
254, 774). Daher können auch gegen ,die Fest
setzung einer Bannmeik im § 7 Ver:sammlungs
gesetz, die ja nur einen Spezia1fall ,der Uruzulässig
keit einer das öffentliche Wohl gefährdenden 
Versammlung darsteIlt, im Hinblick aUlf Art~ 12 
StGG. verfas'sungsrechtliche Bedenken 'nicht 
erhoben werden. 

Die unter Art. I Z. 2 und 3 des Gesetzentwurfes 
vorgesehene Eliminierung der Zitierung des § 3 
in den §§ 9 und 12 1. c. dient der Anpassung 
dieser Bestimmungen an ,die 'dUM das oben 
erwähnte Erkenntnis des Verfas\5ungsgerich<tshofes 
geschaffene Rechtslage. 
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